
GEME l NDE NEULE l N l NGEN

BEBAUUNGSPLAN "IN DEFA SCHELMEFIÄCKERN"

Amtsplan1. ÄNDERUNG

BEGRÜNDUNG ZUR ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES (GEM. S 9 ABS. 8
BBAUG . )

DAS BAUPROGRAMM SIEHT EINGESCHOSSIGE HÄUSER MIT AUSGEBAUTEM
DACH BZW. JE NACH TOPOGRAPHISCHER SITUATION HÄUSER MIT SOCKEL
GESCHOSS VOR .
DER ÄNDERUNGSPLAN SIEHT JETZT IN DEN GEBIETEN 9 UND 10 AUCH

ZWEIGESCHOSSIGE REIHEN-HÄUSER VOR.
DIE GEMEINDE SELBST WIRD IM BA. 111 NICHT ALS KÄUFER DES
BAULANDES AUFTRETEN, DA DIE VERHANDLUNGEN MI'l. DEN RUND
STUCKSBESITZERN NICHT DEN KAUFPREIS WIE IN BA. 1 + 11 ER-
RE l CHT WERDEN KONNTE .
DIE URSPRÜNGLICHE ABSICHT DER GEMEINDE WIRD BEIM ABÄNDERUNGS
PLAN DAHINGEHEND VERWIRKLICHT, DASS MIT Deal ZUR VERFÜGUNG STE
HENDEN BAULAND SPARSAM UMGEGANGEN UND SOMIT EINE VERDICHTETE/
ABER DOCH IN DIE LANDSCHAFT PASSENDE BAUWEISE EREICHT VlIRD.
DIE KONZEPTION WIRD DEN EINKOMMENSVERHÄLTNISSEN AUCH DER
NEULEININGER BÜRGER GERECHT WERDEN.
ES DIND HAUSGRUPPEN GEPLANT, DEREN HÄUSER AUFGRUND IHRER
GERINGEN BREITE, ZWEIGESCHOSSIG/ DIE iN PUNKT 1.6.3 DER
BEGRÜNDUNG VOM 23. }WRZ 83 FESTGELEGTEN MAXIMALEN FIRST-
HÖHEN VON FH = ].1,00 M, BEI WEITEM NICHT ERREICHEN.

GEGENÜBER DEM 1. ENTWURF ENTSTEHEN 8 PARZELLEN MEHR

ES WURDE EIN HAUTTYP KONZIPIERT, DER BEI CA. 250 M2

GRUNDSTtjCKSFLÄCHE l.M. UND CA. 140 M2 WOHNFLÄCHE FUR

JEDERMANN ERSCHWI NGLI CH l ST .
DIE GIEBELSTANDIGKEIT DER GEBÄUDE AM WESTL. ÜBERGANG ZUR
LANDSCHAFT BEElFITRACHTIGT DURCH SEINE GERINGE HÖHE UND
DURCH DIE MIT FACHWERK GEGLIEDERTE FASSADE SOWIE DURCH

DIE TOPOGRAPHISCHE SITUATION, DIE SILHOUETTE DES HISTO-
R l SCHEN ORTSKERNS N l CHT .
DIE DURCHZUFtjHRENDE BEPFLANZUNG. ENTSPRECHEND DEM CRUN-
ORDNUNGSPLAN/ WIRD DEN NAHTLOSEN tjBERGANG ZWISCHEN BAU-
GEBIET UND FREIER LANDSCHAFT BILDEN.

NEULEININGEN, DEN /zlZ #./Z/ . . . .z9w#?tff:=
ORTSBÜRGERMEISTER
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN zur4 BEBAUUNGSPLAN " iN DEN SCHELMEN

ÄCKERN" DER GEMEINDE NEULEININGEN
1. ANDERUNG

(Planungs- und bauordnungsrechtllche Festsetzungen nach
Bundesbaugesetz und Baunutzungsverordnung)

1 . PUNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

(s 9 Abs. l BBauG)

1.1 Art und Mass der baulichen Nutzung (S 9 Abs l Nr. l BBauG)

('
-?

1.1.1 Art der baulichen blutzung

für die mit 1,3;4 und 9 bezeichneten i Gebiete
ALLGI'FEINES WOHNGEBIET (l/A) gemäss g-q BauNVO

Zul äss lg s lnd

blohngebäude mlt nicht mehr als 2 VJohnungen
($ q Abs. q BauNVO)

dle der Versorgung des Gebietes dienenden Läden
Schenk- und Spelsewlrtschaften sowie

nicht störende Handwerksbetriebe

AusnahmsKelse können kleine Betriebe des Beher
bergungsgewerbes zugelassen werden ($ q Abs. 3
Ziff . l BauNVO )

Sonstige Ausnahmen nach S q Abs. 3 sind nicht
Bestandteil dieses Bebauungsplanes und damit
n Icht zuläss ig

für die mit 5.6.7,8 und 10bezeichneten Gebiete
REINES b:WOHNGEBIET (WR) gemäss s 3 BauNVO

vc'p.1 : " 1.7. .Juli 1984"".
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Zulässlg sind Wohngebäude mlt nicht mehr als
2 Wohnungen ( S 3 Abs. 1,2 und q BauFIVO)

Ausnahmen nach 5 3 Abs. 3 sind nicht Bestand
tell dieses Bebauungsplanes und damit nicht
zul äss ig .

1.].2 Mass der baulichen Nutzung

Dle Zahl der Vollgeschosse (Z) wird als Höchst
grenze wle folgt festgesetzt

Für die Bereiche 1. 3. & und 5

i! l LID, d. h. eln Geschoss und ausgebautes
Dach als Vollgescl)oss

Für dle Bereiche 6,7 und 8
Z:l.IS d.h. ein Geschoss u. ein Sockelgeschoss als Voltgeschoss
für die Bereiche g ..lO

alsZ : ll'l geschoss ei Geschosse,ein Sockelgesch. u.ein ausgab. Dach

Dle Grundflächenzah] (GRZ) darf gemäss $ ].6 BauNVO
In Verbindung mlt 5 17 Abs. l BauNVO höchstens be-
tragen : GRZ = 0,q

Dle Geschossflächenzahl (GFZ) darf in den' mlt l-und 5
bezeichneten Gebieten einen !Jen von GFZ = 0,6 nicht
lifte rste igen

In cleo mlt 3 und q bezeichneten Gebieten beträgt
die maximale Geschossflächenzahl GFZ = 0,7



Und in den mit 6,7,8.9undlObezeichneten IGebiete ist
eine Geschossflächenzahl von GFZ = 0,8 als Höchst
mass zul äss lg .

1.2 Bauweise (S 9 Abs. l Nr. 2 BBauG)

1.2.1 Für dle mlt l lund q bls einschliesslich 8
bezeichneten Gebiete Ist dle Bauweise als offene
Bauweise gemass s 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt

Im Planelntrag sind ferner Flächen bezeichnet.
In denen nur Elnzelhäuser (Berelcp' l,q,5 und 8)
nur Einzelhäuser und Döppelhäuser .3erelcl"l 7)
oder Hausgruopen(Bereiche.9uncIT0)zulässtg sind

1.2.2 Ft)r das mlt 3 bezeichnete Gebiet Ist dle Bauweise
als besondere (abweichende) Bauvelse gemäss $ 22
Abs . q BauNvO festgesetzt

In den mlt 3 bezeichneten Flächen sind nur l<etten
häuser entsprechend nachfolgender Systemsklzze
zu] äss l g

SYSTEMGNUTIDRISS SYSTEf4ANS ICHT

1.3 Stellung der baulichen Anlagen(S 9 Abs ]. Nr. 2 BBauG)

Die in der Plandarstellung eingetragenen Flrst-
richt!.Jngen sind als ZNlngende Festsetzungen -/er-
bincli :ch urls Ë=nnzelchnen gleichzeitig die Gebäu
l äng sachse



Ausnahmen und Abweichungen von diesen Festsetzungen
sind Insbesondere an den Baugebletsrändern (über-
gang zur freien Landschaft) nicht zulässlg.

1.3.2 Wichtige. aus stadtgestalterlschen Gründen not-
wendige Baufluchten sind lm Planelntrag mlt Bau-
lInIen in Verbindung mlt Baugrenzen dargestellt
und festgesetzt. Dle Gebäuede sind ferner parallel
zu den Baugrenzen zu errichten.

Flächen fur Garagen. Stellplätze und Nebenanlagen
(5 9 Abs. l Nr. q BBauG)

l.Q.l Garagen sind grundsätzlich nur Innerhalb der liber
baubaren Grundstücksfläche zulässlg: Garagen sind
!n dle bauliche Anlage zu Integrieren

BEISPIEL

l.q.2 Dle Stellplätze sind auf den Prlvatgrundstücken
anzuordnen. Vor den gebäudelntegrlerten Garagen
Ist mindestens eln Stellplatz als Stauraum zur
öffentl schen Verkehrsfläche(Strassenbegrenzungs
lInIe) von mindestens 5,0 m Tiefe vorzusehen und
von Elnfrledungen freizuhalten.

l.q.3 Nebenanlagen im Sinne des S lq Abs. l BauNVO sind
n icht zul äss lg .



1.5 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestlrwung
(S 9 Abs. ]. Nr. ]] BBauG)

Dle !n der Plandarstellung als befahrbare Spiel- und
Wohnwege bezeichneten Flächen sind als verkehrsbe-
ruhlgte, fussgänger- und kinderfreundliche Verkehrs-
fi schen zu gestal ten

Dle Nahtstelle "Anllegerstrasse" und "lVohnwege" Ist durch
Pflanzgebote, VerkehrsgrLinflächen und einer Verschwenkung
der Fahrbahn markiert .

1.6 Höhenlage der baulichen Anlagen ( S 9 Abs 2 BBauG )

Fur dle Festsetzungen zur Begrenzung der Höhenentwlcklung
der baulichen Anlagen wird das Niveau 0.0 als Bezugsmass
herangezogen. Be! den min. bls einschliesslich S be-
zelchnten Gebieten entspricht das Niveau 0.0 dem Schnitt-
punkt zwischen dem talseltlg gelegenen Gebäudeteil und
dem bestehenden Gelände (siehe Systemsklzze l)

Bei aen mlt 6 bls elnschllessllch10 bezeichneten Gebieten
entspricht das Niveau 0.0 der Oberkante des Strassenbelages
der am nächsten gelegenen öffentlichen Verkehrsfläche
(s gehe Svstemsklzze 2 u.3
1.6.1 Die Oberkante der"Rohbaudecke Kellergeschoss" darf

in den Gebien 1.3.4.6 und 8 eine Whe von ..0.60 .in den Gebieten
5 und 7 eineHöhe von .. 1.20 und in den Gebieten 9 und 10 eine
Höhe von . 1.50 nicht übersteigen

BERG
SEITE

SYSTEMSKiZZE l SYSTEMSKIZZE 2

SYSTEMSKIZZE 3



1.6.2 Festsetzungen der maximalen
Traufhöhen : DI e Traufhöhe
wl rd def lnlert al s der Schnitt
punkt zwl schen 0K . Dachhaut
und Aussenkante Fassade

Traufhöhen dürfen, ausser in den nachfolgenden ge-
nau bezeichneten Ausnahmefällen, in dem Gebiet l ein Höhe

von maximal TH:3.75 .in den Gebieten S und 7 eine Höhe von
maximal 6.35 untl anden Gebieten 9 und 10 eine Höhe von max
700, gemessen ab Niveau 0.00 nicht übersteiglen

Ausnahmen für dle mlt 2,3.q,6 .ind 8 bezeichneten
Geb i ete :

Zulässlg sind Knlestöcke (Drempel) von maximal
1,25 m Höhe. sofern sle sich nicht mehr als tiber
2/3 dër Längsachse des Gebäudes (Gebäudefront)
erstrecken und eine Traufhöhe von maximal TH

= 5,0 m nicht überst legen wird .

Querschnitt SYSTE;isKlzzET'i .l Ansicht

IL . 35) 'ä:111--plE::!E:Ë:u
.6aJ l :5,75 Qz.L 1 1 CKFF E:G

Tmax. 5,0m
Ë 3,75 . . 1,25 2/3

5,0
ma x :}7'3'l

\
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1.6.3 Festsetzung der maximalen Flrsthöhen

i)le maximale zulässlge Flrsthöhe beträgt FH= ].].,00 m
Innerhalb des Schutzstrelfens der elektrischen Hoch-
SDannungsleltung dürfen Gebäude eine Gesamthöhe von
maximal 13,30mgemessen ab bestehendem Gelände nicht
überschrel ten .

Bel Gebäuden, dle ganz oder tellv/else Innerhalb
dieses Schutzstrelfens errichtet werden sollen.
sind dle Baugesuche den Pfalzwerken, Betrlebsabtellung
Maxdorf zur überprüfung vorzulegen.

]..6.q Gestaltungsempfehlungen

Dle folgenden Gestaltungsempfehlungen beinhalten
keine Rechtsverbindlichkeit. Aus stäcltebaullchen
Gründen zur Erhöhung der Erlebnlsvlelfalt und der
Gestaltungsaualltät sollen First- und Traufllnlen
Innerhalb einer Strassenzelle springen. Der Höhen
vorsatz soll deutlich erkennbar sein. (Kontur und
Dacht andschaft )

1.7 Bindungen für Bepflanzungen und für dle Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und Hecken (S 9 Abs. l lxlr. 25 BBauG)

11.7.1 Pflanzgebot fur Bäume oder Baumgruppen (Gehölze
1. Ordnung)

An den in der Plandarstellung bezeichneten Stellen
sind grossl<rortlge einheimische(landschaftstyplsche)
Laubbäume als Elnzelbäume oder Baumgruppen anzu-
pflanzen (Pflanzgebot) zu pflegen und zu unterhalten
Vorgeschlagen werden: Ahorn, Linde. Platine .



Kastanie,Eberesche. Dle Bäume sind in der Qualität
nach den Bestimmungen der BDB (Bund Deutscher Baum-
schulen) in der Aufzuchtsform als Hochstämme oder
Solltär mlt einer Mlndesthöhe von 3,0 m zu pflanzen
Näheres ist der Plfanzllste lm Kapitel 2 dieser
texte schen Festsetzungen zu entnehmen.

1.7.2 Pflanzgebot für Hecken, Buschgruppen und flächen
hafte Anpfl anzungen

An den in der Plandarstellung bezeichneten Stellen
und Insbesondere entlang der Landessl:rasse L q53
sind heimische Hecken- oder strauchartlge Gehölze
mlt einer Pflanzdlchte von 2 - 5 Gehölzen Je Ifd. m
zu pflanzen .

Vorgeschlagen werden: Schieben. Halnbuchen und Hasen
nuss .

1.7.3 Pflanzgebot für flächenhafte Anpflanzungen lm Bereich
von S lchtfeldern

Die Slchtfelder sind von Jeder slchtbehlndernden
Nutzung und Bepflanzung freizuhalten. Sträucher,
Hecken und Elnfrledungen dtjrfen eine Höhe von 0,7 m
tiber Fahrbahn nicht tiberschrelten.

1.7.q Bindungen fur dle Erhaltung von Hecken und Busch
g ruppen

Dle lm Bebauungsplan elngezelchneten Hecken und Busch
gruppen entlan: Jes :qltlejrlinger !.'egos slnii clauerncl
unversehrt zu erllalten und zu oflegen. Ausgebllebene



Gehölze sind durch hleupflanzungen zu ergänzen.
Insbesondere Ist während der Bauzeit Jegliche
Beeinträchtigung des Gehölzstrelfens durch ent
sprechende Sicherungsmassnahmen zu vermelden.

Das Erhaltungsgebot gilt auch im Fall der Er-
richtung von tälseltlgen Stützmauern oder Pal
1 1 faden .

Dle bestehenden Sandstelrlmauern entlang des
Altlelnlnger !!eyes sind zu erhalten.



11 BAUORDNUNGSRECHTLI CHE FESTSETZUNGEN

Aussere Gestaltung der baulichen Anlagen
(S 12q LBau0 in Verbindung mlt S l der 8
Durchführung der LBau0)

LVO zur

2.1 Dachgestal tung

2 . 1 . 1 Dachform

Fur den gesamten Geltungsbereich des Bebauungs-
planes sind nur Satteldächer oder aus Sattel-
dächern zusammengesetzte Dächer als Dachform zu
l äss lg .

Dle FITstrlchtung als zwlngendë Festsetzung er-
gibt sich aus der Plandarstellung. Vorherrschend
sind zum öffentlichen Strassenraum traufständlge
Satteldäche r .

Flachdächer sind grundsätzlich unzulässlg. Diese
Festsetzung gilt auch fur untergeordnete Beu-
tel le sowie Garagen

2 .1 .2 Dachnelgung

Dle Dachnelgung Ist auf einen Bereich zwischen
qO - 45'(alte Teilung)festgesetzt.

2 .1.3 Dachelndeckung

Zulässlg sind nur rottonlge Ziegel als Dacheln-
deckung. Ausnahmsweise können hellbraune Ziegel
zugelassen werden. Sche/erze. dunkel- oder hellgraue
Dachelndeckungen sind unzulässlg.



2.1.q Dachtiberstand und Traufausblldung

Der Dachtiberstand darf an der Traufselte nicht
weniger als qO cm und am Ortgang bel freistehenden
Glebeln nicht weniger als 20 cm betragen.

flöhe der Traufausbl l Jun
'lexirla1 30 cn:.

Dle Höhe der Traufausblldung darf maximal 30 cm
nicht tiberscflrelten. Dle Regenrlnne Ist als vorge
hängte offene Regenrlnne auszubilden. Traufver-
schalungen sind unzulässlg.

2.1.5 Gestaltung von Dachaufbauten und Dachausschnltten

Dachaufbauten (Dachgauben) sind zulässlg und zur
Gliederung der Dachfläche/Dachlandschaft erwünscht

auf der dem öffentlichen Strassenraum abgesandten
Seite sind Dachelnschnltte und/oder Dachaufbauten
bis zu einer Grösse von 1/3 der Länge des Daches
zu] äss Ig .

sel t l scher
Abstand (s )
mindest . 1,5 m

mx [ m.a ] L/3

                    

dr:] arl Ortgartg



2.2 Fassadengesta l tung

2.2.1 Nach dre! Selten offene Balkone sind nicht gestattet
Mindestens muss eln eInseItIger Fassadenvor- oder
Rücksprung von mindestens 1,20 m Tiefe Sicht-,
b'/lnd- oder Sonnenschutz gewähren (Loggia-Charakter)

Be [ spi e ]
r:l ] ;lc] .
1. ,2 3n

2.2.2 Fensteröffnungen zum öffentlichen Strassenraum

Zum öffentlichen Strassenraum sind Fensteröffnungen
so zu gestalten, dass stehende Formate entstehen,
d.h. dass sich eln Fenstermass ergibt

h
Bre l te (b) k] e lne!' flöhe (la )

Breitere Fensteröffnungen sind möglich, doch sind
sle durch Rahmenhölzer oder Pfeiler vertikal so zu
gliedern. dass stehende Formate entstehen

Fensterelemente sowie Türen und Tore mlt metallisch
glänzender Oberfläche sind nicht zulässlg.

Möglich sind Holz, Kunststoff. dunkel eloxlertes
Le lchtmeta l l

2.2.3 Folgende f#laterlallen sind fur Aussenwände unzulässlg

Materialien mlt glänzender Oberfläche, wle z. B
glaslerte Fliesen oder Keramlkplatten; fur Ge-



bäudesockel oder.als Gllëderungselement sind matte
Keramikplatten !n Erclfarben möglich, deren Platten-
grösse Jedoch nicht kleiner Ist, als das Dlf-l-Format
e Ines FIF-Z tegel ste Ines .

Kunststoff.- Asbestzement-, Teerpapp oder fletall
aussenwandverkleldungen sov/le Verkleidungen aus
flarmor- oder Kunststelnplatten
Slchtmauerwerk aus hellen f4aterlallen

Folgende [laterlallen so]]en hauptsäch]!ch Verwendung
f lnden :

Putz als Glattputz oder Kellenwurf. Slchtmaueruerk
Holz, Sandstein oder sandstelnähnllche flatertallen

2.2.q Farbgestaltung der Fassaden

Dle Verwendung greller(einschliesslich rein weisser)
Fassadenfarben Ist unzulässlg. Vorgeschlagen werden
Erdfarben in Pastel l tönen .

2.3 Gestaltung der nicht überbauten Grundstticksflächen
( S 123 Abs. l FJr. 5 LBau0)

2.3.1 Dle nicht überbauten Grundstticksflächen sind gärt-
nerlsch anzulegen, zu gestalten und lnstandzuhalten

Vorgärten dürfen nicht als Arbeltsflächen oder
Lagerflächen benutzt werden und sind - soweit
sle nicht als Zufahrt oder zur Gebäudeerschlles
sung benötigt werden - als Zlergarten anzulegen
und l nstandzuha l ten .

2.3.2 Aus landschaftspflegerlschen Gründen sind vorwiegend
heimische Laubbäume- und Straucharten zu verwenden. Sie
sind aus nachfolgender Liste auszuwählen:



Bäume 1. und 2 . Ordnung

Spltzahorn(Acer platanoldes) Traubenelche(Quercus
petraea), Stlelelche(Quercus robur),
Feldahorn (Acer campestre), Eberesche (Sorbus aucu-
parla), Mehlbeere (Sobus ada), Baumhasel (Corylus
colurna), Linde (Tllla euchlora) Kastanie ver-
sch ledene Arten

Strauchartlge Gehölze und Gehölze fur Hecken

Halnbuche(Carplnus betulus) Haselnuss(Corylus
avellana), Hartrlegel (Cornus sangulnea), Flieder
verschiedene Arten (Syrlnga spez.) Llguster (Llgustrurn
vulgare), Felsenblrne (Amelanchler ovalls), flanclel-
baum versch. Arten, Schlehen verschiedene Arten.

Sauerdorn imrnergrtin (Berberls Jullanae) Elbe Irmer
grün (Taxus baccata) I'/eldenblättrlge Felsenmlsl)el,
lmmergrün(cotoneaster sallclfollus floccesus)

2.3.3 Standplätze fur Abfallbehälter. dle unmittelbar
an dle öffentliche Verkehrfläche grenzen sind unzu-
lässlg. Sle sind gestalterisch in den Vorgarten so
zu Integrieren und abzug)franzen, dass sle vom öffent
lichen Strassenraum aus nicht einsehbar sind
(S ].23 Abs. l Nr. q LBau0). (z.B, durch f-lauer, Hecke
Gel äödemodel l lerung ) .

2.q Elnfrledungen und Abgrenzungen und deren Gestaltung
(5 123 Abs. l Nr. 7 LBau0)

Feste Elnfrledungen dürfen zum öffentlichen Strassen
raum hln eine Höhe von max. 20 cm nicht tiberstelgen



dartiberhlnaus sind Elnfrledungen und Abgrenzungen
nur als Hecl<en oder als Hecken in Verbindung mlt
einem beldseltlgen elngewachsenen Knotengeflecht
( flaschendraht) zulässlg .

Elnfrledungen und Abgrenzungen von Vorgärten zum
öffentlichen Strassenraum dürfen eine Höhe von 0,8 m
nicht tiberschrelten. Sonstige Gartenflächen. dle der
Erholung der Bewohner dienen. können zu öffentlichen
Verkehrsflächen zum Schutze vor Elnsehbarkelt. l.lind
usw. mlt Hecken bls zu einer Höhe von maximal ].,60 m
abgegrenzt werden .

Ausnahmsweise können zwischen benachbarten Grund-
stücken Holzpallsaden. Holzlamellen oder I'lauern
autFJatursteln - oder:verdutzt als Sicht . 111nd-
oder Sonnenschutz zugelassen werden. sofern sle
eine Höhe von 1,90 m und eine Gesamtlänge von 5,0 m
n Icht tiberschre l ten .
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